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(54) Disperger

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur me-
chanischen Behandlung von hochkonsistentem Faser-
stoff (1) mit einem Gehäuse (2), in welchem ein erstes
Behandlungswerkzeug (3) und ein zweites Behand-
lungswerkzeug (4) angeordnet ist, wobei die Behand-
lungswerkzeuge (3,4) jeweils eine rotationssymmetri-
sche Form haben, koaxial zueinander angeordnet sind,
jeweils in mehreren ringförmigen, zu ihrer Mitte konzen-
trischen Reihen (5) angeordnete Zähne (6) aufweisen,
zwischen denen sich Zahnlücken (7) befinden, die von
dem Faserstoff (1) radial durchströmt werden und zwi-

schen den Zahnreihen (5) ringförmige Zwischenräume
(8) vorhanden sind, die so angeordnet sind, dass zumin-
dest eine Zahnreihe (5) eines Behandlungswerkzeuges
(3,4) in einen ringförmigen Zwischenraum (8) des ande-
ren, komplementären Behandlungswerkzeuges (4,3) hi-
neinreicht.

Dabei soll die Effizienz der Behandlung bei möglichst
geringem Energiebedarf dadurch verbessert werden,
dass zumindest ein Teil der Zahnlücken (7) Erhebungen
(9) aufweist, die über den Zahngrund (11) hinausreichen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur me-
chanischen Behandlung von hochkonsistentem Faser-
stoff mit einem Gehäuse, in welchem ein erstes Behand-
lungswerkzeug und ein zweites Behandlungswerkzeug
angeordnet ist, wobei die Behandlungswerkzeuge je-
weils eine rotationssymmetrische Form haben, koaxial
zueinander angeordnet sind, jeweils in mehreren ringför-
migen, zu ihrer Mitte konzentrischen Reihen angeordne-
te Zähne aufweisen, zwischen denen sich Zahnlücken
befinden, die von dem Faserstoff radial durchströmt wer-
den und zwischen den Zahnreihen ringförmige Zwi-
schenräume vorhanden sind, die so angeordnet sind,
dass zumindest eine Zahnreihe eines Behandlungswerk-
zeuges in einen ringförmigen Zwischenraum des ande-
ren, komplementären Behandlungswerkzeuges hinein-
reicht.
[0002] Durch die hohe Konsistenz, die der Faserstoff
bei der Behandlung hat, ist eine intensive mechanische
Bearbeitung bei derartigen Vorrichtungen (Entstipper,
Disperger, Refiner) möglich, obwohl sich die relativ zu-
einander bewegbaren Behandlungswerkzeuge nicht be-
rühren, sondern sich vielmehr in einem Abstand von ca.
1 mm oder mehr aneinander vorbeibewegen. Dabei tre-
ten an den Zähnen ganz erhebliche Kräfte auf.
Vorrichtungen der o. g. Art werden z. B. zur Qualitäts-
verbesserung von Faserstoff eingesetzt, der aus Altpa-
pier gewonnen wurde.
Es ist bekannt, dass Papierfaserstoff durch Dispergieren
homogenisiert und dadurch wesentlich verbessert wer-
den kann. Dabei wird in vielen Fällen ein Faserstoff ver-
wendet, der einen Trockengehalt zwischen 15 und 35%
aufweist und auf eine Temperatur gebracht worden ist,
die weit über der Umgebungstemperatur liegt. Sinnvoll
ist es, die Aufheizung dann vorzunehmen, wenn der Fa-
serstoff bereits seine zur Dispergierung erforderliche
Konsistenz hat.
Dabei kann jedoch oft das Ergebnis der Behandlung, ins-
besondere beim Dispergieren noch nicht befriedigen.
Außerdem verschleißen die Behandlungswerkzeuge re-
lativ schnell.
[0003] Die Aufgabe der Erfindung ist es daher die Ef-
fizienz der Behandlung bei möglichst geringem Energie-
bedarf zu verbessern.
[0004] Erfindungsgemäß wurde die Aufgabe dadurch
gelöst, dass zumindest ein Teil der Zahnlücken Erhebun-
gen aufweist, die über den Zahngrund hinausreichen.
[0005] Üblicherweise sind die Zahnlücken weitestge-
hend eben und etwa auf Höhe der ringförmigen Zwi-
schenräume zwischen den Zahnreihen ausgebildet.
[0006] Durch die Erhebungen kann der Faserstoff
nicht mehr radial ungehindert durch die Zahnlücken ge-
langen, was die Effizienz der Behandlung erheblich stei-
gert. Daher ist es auch von Vorteil, wenn der überwie-
gende Teil, vorzugsweise alle Zahnlücken Erhebungen
aufweisen, die über den Zahngrund hinausreichen.
[0007] Für die Behandlung aber auch die

Verschleißfestigkeit ist es vorteilhaft, wenn die Erhebun-
gen einen den Zähnen ähnlichen Querschnitt in radialer
Richtung aufweisen, der vorzugsweise pyramiden-
stumpfförmig ausgebildet ist.
Dementsprechend haben die Zähne und Erhebungen ei-
nen von dem jeweiligen ringförmigen Zwischenraum
ausgehenden Grund, der über die radial verlaufende
Flanke zum Kopf führt.
[0008] Um die optimierte Querschnittsform der Zähne
möglichst vollständig auf die Erhebungen zu übertragen,
sollte der Flankenwinkel, d.h. der Winkel zwischen den
Flanken der Zähne und der Erhebungen bezüglich der
Radialen nur um maximal 20 ° differieren, vorzugsweise
gleich sein.
[0009] Bei Versuchen hat sich des Weiteren heraus-
gestellt, dass die Zahnlücken eine bestimmte Quer-
schnittsfläche für die Durchströmung des Faserstoffes
gewährleisten müssen. Ist diese Querschnittsfläche zu
klein, so drohen ein Verstopfen und ein erhöhter Ener-
giebedarf.
Daher sollte der Abstand zwischen der Flanke eines Zah-
nes und der Flanke der benachbarten Erhebung in radi-
aler Richtung zwischen 1 und 5 mm, vorzugsweise zwi-
schen 2 und 3 mm liegen.
Außerdem ist es zur Schonung der Köpfe von Vorteil,
wenn der Kopf der Zähne und der Erhebungen eben ist.
[0010] Wegen der Hebelwirkung greift zusätzlich zu
den Scherkräften am Zahnfuß ein hohes Moment an, das
mit zunehmender Höhe stark zunimmt. Daher sollte der
Zahnkopf eine Höhe zwischen 10 und 40, vorzugsweise
zwischen 20 und 25 mm über dem Zahngrund aufweisen.
Des Weiteren ist es von Vorteil, wenn die Breite der Zäh-
ne und der Erhebungen in Umfangsrichtung etwa gleich
ist und vorzugsweise zwischen 1 und 10 mm, insbeson-
dere zwischen 2 und 5 mm liegt.
[0011] Die Effizienz der Behandlung kann noch weiter
gesteigert werden, wenn Zähne und/oder Erhebungen,
vorzugsweise radial verlaufende Nuten besitzen.
[0012] Als radial verlaufend werden dabei Nuten ver-
standen, die zumindest mit einer Richtungskomponente
senkrecht zur Umfangsrichtung des Behandlungswerk-
zeuges verlaufen.
Die Faserstoffsuspension durchströmt den Spalt zwi-
schen den
Behandlungswerkzeugen in der Regel von innen nach
außen. Während sich die Behandlungswerkzeuge relativ
zueinander bewegen, bilden die radial verlaufenden Nu-
ten zusätzliche Arbeitskanten, was bei der Dispergie-
rung, insbesondere die Schmutzpunktzerkleinerung, die
Druckfarbenablösung sowie die Stickyzerkleinerung ver-
bessert.
Auf diese Weise lassen sich der Energiebedarf sowie der
Verschleiß erheblich reduzieren.
[0013] Je nach Art und Beschaffenheit der Vorrichtung
und/oder des Faserstoffs kann es hierzu vorteilhaft sein,
wenn sich die Nut über den gesamten Zahn bzw. die
gesamte Erhebung oder aber nur über einen Teil des
Zahnes bzw. der Erhebung erstreckt.
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[0014] Aus gleichem Grund kann es ebenso von Vorteil
sein, wenn beide Behandlungswerkzeuge von gegensin-
nig angetriebenen Rotoren gebildet werden oder ein Be-
handlungswerkzeug von einem antreibbaren Rotor und
das zweite Behandlungswerkzeug von einem festste-
henden Stator gebildet wird.
[0015] Besonders eignet sich die Vorrichtung zum Dis-
pergieren des Faserstoffs, wobei die hohe Anzahl an
Kanten, insbesondere in den Zahnlücken, die Effizienz
der Behandlung erheblich steigert.
[0016] Nachfolgend soll die Erfindung an einem Aus-
führungsbeispiel näher erläutert werden. In der beige-
fügten Zeichnung zeigt:

Figur 1: einen schematischen Querschnitt durch ei-
nen Disperger;
Figur 2: einen Teilquerschnitt durch ein Behand-
lungswerkzeug 3,4 in radialer Richtung 14 und
Figur 3: einen Teilquerschnitt durch ein Behand-
lungswerkzeug 3,4 in Umfangsrichtung 16.

[0017] Der hochkonsistente Papierfaserstoff 1 wird ge-
mäß Figur 1 direkt in den zentralen Bereich der Disper-
gergarnitur, welche von den beiden Behandlungswerk-
zeugen 3,4 gebildet wird, gedrückt.
Während ein Behandlungswerkzeug 3 feststehend und
damit als Stator ausgebildet ist, ist das andere Behand-
lungswerkzeug 4 rotierbar im Gehäuse 2 des Dispergers
gelagert.
[0018] Die Dispergergarnitur mit dem Stator und dem
Rotor wird also radial innen beschickt. Bekanntlich wird
Dispergierung dadurch bewirkt, dass Zähne 6 mit relativ
hoher Geschwindigkeit relativ dicht aneinander vorbei-
bewegt werden und der sich dazwischen befindliche Fa-
serstoff 1 starken Scherkräften unterworfen wird.
Hierzu kann der Faserstoff 1 über Heißdampf vorher auf-
geheizt werden. Nach der Dispergierung fällt der disper-
gierte Faserstoff 1 nach unten durch den Auslass 15 her-
aus.
Wenn die axiale Position von Stator und Rotor relativ
zueinander geändert wird, ändert sich dadurch auch der
Spalt zwischen ihnen, wodurch sich in an sich bekannter
Weise die Leistung des Dispergers steuern lässt.
[0019] Die Behandlungswerkzeuge 3,4 haben jeweils
eine rotationssymmetrische Form. Dabei weisen die ko-
axial zueinander angeordneten Behandlungswerkzeuge
3,4 jeweils in mehreren ringförmigen, zu ihrer Mitte kon-
zentrischen Reihen 5 angeordnete Zähne 6 auf, zwi-
schen denen sich Zahnlücken 7 befinden, die von dem
Faserstoff 1 radial nach außen durchströmt werden.
Zwischen den Zahnreihen 5 sind ringförmige Zwischen-
räume 8 vorhanden, die so angeordnet sind, dass zu-
mindest eine Zahnreihe 5 eines Behandlungswerkzeu-
ges 3,4 in einen ringförmigen Zwischenraum 8 des an-
deren, komplementären Behandlungswerkzeuges 4,3
hineinreicht.
[0020] Entsprechend der Erfindung weisen alle Zahn-
lücken 7 Erhebungen 9 auf, die über den Zahngrund 11

der Zähne 6 hinausreichen. Dabei haben die Erhebun-
gen 9 und die Zähne 6, wie in Figur 2 zu sehen, einen
ähnlichen, etwa pyramidenstumpfförmigen Querschnitt
in radialer Richtung 14. Damit wird die Durchströmung
der Zahnlücken 7 soweit behindert, wie es für die Be-
handlung des Faserstoffes 1 förderlich ist.
Hierzu ist auch der Winkel 17 zwischen den Flanken 12
der Zähne 6 und der Winkel 18 zwischen den Flanken
19 der Erhebungen 9 gleichgroß.
Um einerseits eine ausreichende Durchströmung bei ge-
ringer Gefahr einer Verstopfung und andererseits eine
möglichst effiziente Behandlung zu erhalten, liegt der Ab-
stand 20 zwischen der Flanke 12 eines Zahnes 6 und
der Flanke 19 der benachbarten Erhebung 9 in radialer
Richtung 14 zwischen 2 und 3 mm.
Zur Minimierung des Verschleißes sind die Köpfe 13,21
der Zähne 6 und der Erhebungen 9 eben. Dabei hat der
Zahnkopf 13 eine Höhe zwischen 20 und 25 mm über
dem Zahngrund 11. Die Höhe des Kopfes 21 der Erhe-
bungen 9 ergibt sich in Abhängigkeit vom Abstand 20
zwischen den Flanken, dem Flankenwinkel 18 und der
minimalen Ausdehnung des Kopfes 21 in radialer Rich-
tung 14.
[0021] Die Breite der Zähne 6 und der Erhebungen 9
in Umfangsrichtung 16 ist etwa gleich und liegt zwischen
2 und 5 mm.
[0022] Um die Durchströmung des Spaltes zu verbes-
sern und zusätzliche Arbeitskanten für eine effiziente Be-
handlung des Faserstoffs 1 zu bilden, können die Zähne
6 und/oder die Erhebungen 9, wie in Figur 3 dargestellt,
Nuten 10 vorzugsweise mit einer Richtungskomponente
in radialer Richtung 14 besitzen.
Diese Nuten 10 können sich über den gesamten Zahn 6
bzw. die gesamte Erhebung 9 oder nur einen Teil davon
erstrecken. Dabei kann die teilweise Erstreckung bei-
spielsweise ausschließlich über den Kopf 13,21 oder
ausschließlich über eine Flanke 12,19 erfolgen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur mechanischen Behandlung von
hochkonsistentem Faserstoff (1) mit einem Gehäuse
(2), in welchem ein erstes Behandlungswerkzeug (3)
und ein zweites Behandlungswerkzeug (4) angeord-
net ist, wobei die Behandlungswerkzeuge (3,4) je-
weils eine rotationssymmetrische Form haben, ko-
axial zueinander angeordnet sind, jeweils in mehre-
ren ringförmigen, zu ihrer Mitte konzentrischen Rei-
hen (5) angeordnete Zähne (6) aufweisen, zwischen
denen sich Zahnlücken (7) befinden, die von dem
Faserstoff (1) radial durchströmt werden und zwi-
schen den Zahnreihen (5) ringförmige Zwischenräu-
me (8) vorhanden sind, die so angeordnet sind, dass
zumindest eine Zahnreihe (5) eines Behandlungs-
werkzeuges (3,4) in einen ringförmigen Zwischen-
raum (8) des anderen, komplementären Behand-
lungswerkzeuges (4,3) hineinreicht, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass alle Zahnlücken (7) Erhebun-
gen (9) aufweisen, die über den Zahngrund (11) hi-
nausreichen.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Erhebungen (9) einen den Zäh-
nen (6) ähnlichen Querschnitt in radialer Richtung
(14) aufweisen, der vorzugsweise pyramiden-
stumpfförmig ausgebildet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Flankenwinkel (17,18) der Zäh-
ne (6) und der Erhebungen (9) nur um maximal 20
° differiert, vorzugsweise gleich ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Abstand (20) zwischen der
Flanke (12) eines Zahnes (6) und der Flanke (19)
der benachbarten Erhebung (9) in radialer Richtung
(14) zwischen 1 und 5 mm, vorzugsweise zwischen
2 und 3 mm liegt.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kopf (13,21) der
Zähne (6) und der Erhebungen (9) eben ist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Zahnkopf (13) ei-
ne Höhe zwischen 10 und 40, vorzugsweise zwi-
schen 20 und 25 mm über dem Zahngrund (11) auf-
weist.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Breite
der Zähne (6) und der Erhebungen (9) in Umfangs-
richtung (16) etwa gleich ist und vorzugsweise zwi-
schen 1 und 10 mm, insbesondere zwischen 2 und
5 mm liegt.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Zähne
(6) und/oder Erhebungen (9), vorzugsweise radial
verlaufende Nuten (10) besitzen.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die Nut (10) über den gesamten
Zahn (6) bzw. die gesamte Erhebung (9) erstreckt.

10. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die Nut (10) nur über einen Teil
des Zahnes (6) bzw. der Erhebung (9) erstreckt.

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
richtung als Disperger zum Dispergieren des Faser-
stoffs (1) ausgebildet ist.

12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-

sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass beide Be-
handlungswerkzeuge (3,4) von gegensinnig ange-
triebenen Rotoren gebildet werden.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Behandlungs-
werkzeug (4) von einem antreibbaren Rotor und das
andere Behandlungswerkzeug (3) von einem fest-
stehenden Stator gebildet wird.
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